Schwerbehindertenvertretung
Örtlicher Personalrat

beim Staatlichen Schulamt Tübingen

Uhlandstraße 15, 72072 Tübingen

An alle Kolleginnen und Kollegen,
die länger als sechs Wochen

erkrankt sind

Prävention gem. § 84 SGB IX

Liebe Kollegin/lieber Kollege,

Sie sind nunmehr leider länger als sechs Wochen im Jahr ununterbrochen oder wiederholt erkrankt und haben deshalb von Ihrer Dienststelle das vorliegende Schreiben erhalten.  Wir hoffen aber, dass Sie bald wieder gesund sein werden und Ihren Dienst wieder aufnehmen können.

Der Präventionsparagraph 84 Abs. 2 des Neunten Sozialgesetzbuches (s. Anlage) weist dem Arbeitgeber (Dienstherrn), dem Personalrat und bei schwerbehinderten Menschen außerdem der Schwerbehindertenvertretung die Aufgabe zu, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person zu klären,  welche Hilfen und Rechte es für  erkrankte Beschäftigte gibt. 
Der Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung möchten sich deshalb um Ihre Probleme und Belastungen besonders kümmern und Sie über Ihre Rechte und für Sie vorhandenen Hilfen informieren.

Ihre Rechte und Hilfen leiten sich ab aus
- der Rekonvaleszenzregelung (Arbeitsversuch)
- der Schwerbehindertenverwaltungsvorschrift

- der Verwaltungsvorschrift zum Landesbeamtengesetz

- dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).
In beiliegenden Informationsblättern haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
- Heilkuren und Rehabilitationsmaßnahmen

- zeitlich befristete Deputatsermäßigung nach der Rekonvaleszenzregelung

- dauerhafte pauschale und befristete zusätzliche Deputatsermäßigung für Schwerbehinderte.

Für weitere Informationen und zur vertraulichen Beratung stehen Ihnen die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat jederzeit gerne zur Verfügung (Kontaktmöglichkeiten s. Anlage). 
Selbstverständlich unterliegen alle Ihre persönlichen Angaben der strengsten Vertraulichkeit.
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Wenn Sie ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (Eingliederungsgespräch) wünschen, bei dem der zukünftige Einsatz an Ihrer Dienststelle oder notwendige begleitende Hilfen (z.B. technische Hilfen, Barrierefreiheit etc.) besprochen werden sollen, vermittelt dies gerne die Schwerbehindertenvertretung oder der Personalrat.
Weitere Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung.

Bitte bestätigen Sie mit beiliegender Empfangsbestätigung Ihrer Dienststelle den Empfang dieses Schreibens.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

(Dietmar R. Klein, 




(Wolfgang Kargl,

Schwerbehindertenvertrauensperson)          
Personalratsvorsitzender)

(Herbert Seidler-Dehn

(Schwerbehindertenvertrauensperson)
Anlage

